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Bestimmte Handwerkerleistungen sind erst ab Veranlagungsjahr 2006 absetzbar

Presseinformation

Der Bundesfinanzhof hat aktuell entschieden, dass der Anstrich einer Hausfassade nicht zu den steuerlich begünstigten haushaltsnahen Dienstleistungen zählt und damit in Veranlagungsjahren vor 2006 nicht absetzbar sind. 

Mit Urteil vom 1. Februar 2007 (Aktenzeichen VI R 77/05) hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Handwerkerleistung wie der Anstrich einer Hausfassade keine steuerlich begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung im Sinne des Einkommensteuergesetzes für die Jahre 2003 – 2005 ist. 

Wie der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) erläutert, können Aufwendungen im Rahmen haushaltsnaher Dienstleitungen bereits seit 2003 die Steuerlast bis zu 600 Euro senken. Absetzbar sind 20 Prozent von höchstens 3.000 Euro der Aufwendungen ohne Materialkosten. Mit dem aktuellen Urteil stellt der BFH jedoch klar, dass haushaltsnahe Dienstleistungen nur solche sind, die im engen Zusammenhang mit der Haushaltsführung stehen. Dazu zählen Tätigkeiten, „die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushaltes oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen:“ Das kann die Reinigung der Wohnung, Gartenpflege, Zubereitung von Essen oder die Pflege und Betreuung von Kindern, pflegebedürftigen bzw. alten Personen sein. Handwerkerleistungen, die von Fachpersonal durchgeführt werden, wie im strittigen Fall die Renovierung der Hausfassade, zählen nicht dazu. 

Zur Förderung von Handwerk und Dienstleistungen hat der Gesetzgeber diese Rubrik jedoch rückwirkend zum 1.1.2006 um gerade diese Handwerkerleistungen erweitert. Zu den zusätzlich  begünstigten Rechnungen gehören danach alle Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der selbst genutzten Wohnung, am Gebäude oder auch an der Garage. 

Bei weiteren Fragen zu dieser Thematik können sich Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine beraten lassen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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